
Deutscher Bundestag

Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Sehr geehrter Herr Hansen,

mit Schreiben vom 3. April 2014 hatte ich den Eingang Ihres An-
trags per E-Mail vom 24. März 2014, mit der Sie unter Bezug-
nahme auf das IFG um Übersendung einer Übersicht aller bishe-
rigen und geplanten Studien im Auftrag des Deutschen Bundes-
tages und seiner Verwaltung gebeten hatten, bestätigt.

Gleichzeitig hatte ich Sie um Konkretisierung Ihres Antrags gebe-
ten. Dies ist bisher nicht erfolgt, eine Bearbeitung Ihres Antrags
somit nicht möglich.

Sollten Sie bis zum 14. Mai 2014 Ihren Antrag nicht weiter kon-
kretisieren, werde ich das Verfahren endgültig einstellen.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Schmidt-Hederich

per E-Mail vorab:
j.hansen.bugea6bpbn@fragdenstaat.de
Herrn
Jan-Erik Hansen
Kastanienallee 10
15806 Dabendorf

Berlin, 29. April 2014
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